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unZweck derStrafe ı der Gesellschaft
ANS WULF SJ

Im „Entwurfdes Allgemeinen Teils Strafgesetzbuches“ 1 der ‚„‚Großen
Strafrechtskommission“‘ werden auch die metaphysischen un ethischen

O  48Grundsätze der VO  berBundesregierung vorgeschlagenen Strafrechts-
reformerortert. Darin geht CS Vo  sallem die verschiedenen Sinnaspekte

Vergeltungssinn, Besserungssinn (Spezilalprävention), allgemeiner Abschrek-
kungssinn (Generalprävention) - der Strafe, ihre Rechtfertigung un:!
gegenselt1ige Zuordnung. Die Diskussion aruiDer, die üuns vorliegt, erg1bt,
dafßt die alte Auseinandersetzung ber den Kechtsgrund der Strafe auch

heute och aktuell ist
Die absolute Strafrechtstheorie versteht die Strafe alg notwendige un!

iNNere Folge des erbrechens. So dartf ach ant die Strafe des Richters
„niemals blo{fß als Miıttel, einNn anderes Gut befördern, für den Verbrecher
selbst oder die bürgerliche Gesellschaft, sondern mu{ß jederzeit LUr darum
wıder ih verhäängt werden, weil verbrochen hat Denn der Mensch annn

NIie blofß als Mittel den Absichten andern gehandhabt werden‘°2,
Noch schärfer formuliert ı SEWISSCHL Sinn Hegel den absoluten INnn der
Strafe., Für iıh ist die Kechtsordnung C111 Absolutes, = notwendigeGe-

staltdes objektiven Geistes, der wıederum ein Moment des absoluten Geistes
ist, er ı geschichtlicher Bewegtheit sich selber kommt.Der Verbrecher
verstößt diese Ordnung. Das Verbrechen selbst ıst aber nichts Posi-

nıcht e1in Wirklichkeit Stiftendes, sondern e1Nne Negation des S1C  h
unaufhebbaren, weilabsoluten Rechts. Diese Negation ist schon 711
Scheitern verurteilt. Denn mıt iNNerer Notwendigkeit reaglert dıe angegrif-
fene Rechtsordnung auf S1E, un ZWAar durch die Strafe, die nichts anderes
als die„Negation «der Negation”” 3 ıst. Auch i den Erörterungen:der Juristen
der„Großen Strafrechtskommission“‘‘ spielt die absoluteStrafrechtstheorie

3eine Rolle. Soargumentiert z. B Bundesrichter Dr. Baldus: „(Die) Recht-
Tertigung (der Strafe) ann 1LUFr Sühne un Vergeltung bestehen. Dem
WortVergeltung.wird ohl Unrecht e1INe anrüchige Bedqutung beigelegt;
INna  n | verwechselt dabei mıt Rache. Im Gegensatz dieser ist Vergeltung

die durchaus geordnete Reaktion auf die Tat..

Niederschriften überdie Sitzungen der GroßenStrafrechtskommission, Grund-
satziragen, Bonn 1956 (zitiert als 1}

2 Kant, Rechtslehre, eil 49, Berlin 1914  9 331
8 He el, Grundlinien der ılosophie des Rechts, Stuttgart .1928,S97 152

1: 37; 8199 (Prof Dr. Metzger).
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Die relative Strafféchtsthéérie Be2ieh_f die Stfafé auf das von Kärit ée-
naimte und verworfene „andere G t“5 die Heilung des Verbrechers und
den Schutz der menschlichen Gesellschaft. Schon Aristoteles bekannte sich

ihr, und Ihomas VOoO  —_ Aquin kommentiert zustimmend die einschlägigen
'Texte In der Diskussion der „Großen Stratkommission“®® wurde In dieser
Frage auch die Theorıie VO  - C Lombroso bedeutsam, der das individuelle
Schuldprinzip lJeugnete, bzw. die Krweiterung dieser I heorie In der Gestalt
der kriminal-soziologischen Thesen der Schule VO  I Fr VO Liszt, der die
'T at des Jäters hauptsächlich auf den Einfluß des sozialen ıliıeus zurück-
ührte. Eıs wurde SA eın eigentliches Schuldstrafrecht verworfen und Straftfe
als richterliche „Mafsnahme“ ZUr Heilung des erbrechers un Zzum Schutz
der Gesellschaft gedeutet, VO  P Rechtsanwalt KRahs, wenn sagt ‚„Ich bın
der Auffassung, da{fß WITr nıemals abso!uten Ma{fistäben des Rechts kom-
ImMNen können. Ich meıne, dafß die Auffassung VO  — einer absoluten Existenz
der Strafe bereıts eine menschliche Vermessenheit darstellt. enn damıt be-
anspruchen WIFr eine Vollmacht, die der Mensch auch Gestalt des Staa-
tes im etzten Grund nıcht tıragen annn ‚ Die Aufgaben der Bewahrung
un Resozlialisierung sınd Kechtfertigung für das Strafrecht.“? Diese
Behauptung hat selbstverständlich bestimmte weltanschauliche Voraus-
Ssetzungen, die VOoO  n ahs auch klar angegeben werden. ‚„ Wır werden immer
mit der Rechtfertigung der Strafe scheitern, wWwWeEeNnN WITr glauben, da{iß die Idee
des Guten in der Gestalt des Strafrechts realisıert werden mul Eithisches
Unrecht ist nıe rechtliches Unrecht. Daraus Tolgt In. die Notwendigkeit,
alles VAH eliminieren, W as aus den nıcht ZU weltlich-juristischen Bereich
gehörenden Gebieten kommt Ich bın der Auffassung, dals die Vorstellungen
VOoll Sühne und Vergeltung etzten Endes In dem weltlich-rechtlichen Raum
keine Grundlagen haben. Sie haben ihre Wurzel ıIn der Vorstellung, dafß das
Recht eine metaphysische Rechtfertigung habe.‘8 Dagegen wieder Bundes-
richter Dr Baldus „JIch bın der Meinung, da{fß gerade dıe metaphysische Be-
urteilung die alleın nüchterne ist, und da{ß der Glaube, INa könne durch
reines Zweckdenken rationell den Problemen beikommen, eINe Illusion dar-

Von Kant deshalb verworfen, weiıl den kategorischen Imperatıv des Strafgesetzes
aufhebt nd ‚„die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchkriecht‘®‘, ant
a.a.0 Jal; schon Seneka, De 1ra 1, 16, unterscheidet dıe beiden Strafzwecke un meınt:
‚, NEMO prudens punıt, qula peccatum est, sed peccetur””: Niemand, der klug ıst, straft,
weıl gefehlt wurde, sondern damıt nıcht gefehlt wird

0  0 In Eıih » lect s Parm. 15606, 21 5öl;
VOoO Franz Dirlmeıer, Darmstadt 19506,

gl Nikomachische Ethık I1 W9): über-

E 1,
H, L, i< Ks ist ın diıeser Sache bedeutungsvoll, da der Leiter der evangelischen Lan-

deskırche des Rheinlands, Präses D.Dr. Joachim Beckmann, wenNi uch aus ganzZ anderen
Gründen ZUuUr selben Auffassung kommt. In seiner 9. Ihese ‚,ZUxE theologischen Besinnung
über diıe Strafe‘‘ heifit ‚„„‚Durch dıe Eiırkenntniıs der Gerechtigkeit (sottes ın Christus
sınd WIL in Strafen befreit VOo  a dem menschlichen JIrıeb, ächen und ZL vergel-
ten, [0)]00 ‚Jus talionıs® un: der religiösen Vorstellung der ‚Sühne” ZUFFrF Wiederherstellung
der Rechtsordnung. Diese ım magisch-sakralen Strafrecht der Heiden begründete Straf-
vorstellung ıst hıs ın das Ite Testament wirksam, hber sS1€e ıst  SE durch Christi Kreuz über-
wunden. freilich In der Kirchengeschichte trotzdem wieder unftfe heidnisch- metia hysıi-
schen Eıinflüssen In Erscheinung getreten‘”, AD  Dazs> Zschr: eVvang. Ethik 1961, DE
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Sın und weck der Strafe der Gesellschaft ‘
stellt. Ich glaube nicht, da{f es überhaupt denkbar ıst, die Rechtfertigung
des Strairechts gedanklichaUus dem ethischen Bereich lösen. .. 9

Im allgemeinen neigten dieMitglieder der „Großen Strafrechtskommis-
S1011 Verbindung VON absoluter un relativer Strafrechtstheorie
„ Ls hat siıch doch ohl herausgestellt, da{fß WITr alle der Frage der Straf-
zwecke e1iINe Art VonN Vereinigungstheorie wollen und da{ß auch ı der Rang-
Irage 6e11C SCWISSC Kinigkeit herrscht. 6610

Wie hat 1Udie „Grofße Strafrechtskommission“® ach ihrer Diskussion
den Rechtsgrund der Strafe definiert? Sie bekennt sıch zunächst klar ZU
Schuldstrafrecht So heifßt Entwurt ZUTr ersten Lesung „Keine Strafe
ohne Schuld VWer ohne Schuld handelt wırd nıcht bestraft Die Strafe darf
das Ma{ifß der Schuld nıcht überschreiten .. 11 Diese beiden fundamentalen
Sätze wurden allerdings Von der Kommission der zweılen Lesung gestr1-
chen, auch endgültigen Regierungsentwurf fehlen SIC Sachlich hat siıch
aber nıchts geändert Denn untier dem Lıitel „Strafbemessung heilit es

„Grundlage tTür die Zumessung der Strafe 1ST die Schuld des Täters .. 192 Zur
Begründung dieses Grundsatzes heißt „Damit nthält der Absatz zugleich
den rundsatz des Schuldstrafrechts, auf dem der gesamte Entwurt auf-
baut Wesen und Grenzen der Schuld einzelnen bestimmen, ann
nicht Aufgabe des Gesetzes SC1H3H Schuld 1st ach der herrschenden Auf-
Fassung Vorwertharkeit Gegenstand des Vorwurfs ıST die vVvon dem bestimm-
ten Täter begangene bestimmte 'Tat 66 13

Die konservative Haltung des Entwurfs Strafgesetzbuches Ist nıicht
unangefochten Das beweist VOL allem das Buch des hessischen General-
staatsanwalts Fritz Bauer: „Das erbrechen un die Gesellschaft‘‘ 14, Für
iıhn ıst das Kriminalrecht eiNe Eıinheit VO  a „Kriminalpolitik, Sozialpolitik,
Wirtschaftspolitik un!: Erziehungspolitik. Es sSTE der Bekämpfung der Seu-
chen oder der Regelung des (sSas- und Wasserwesens näher als dem, was 5C-
meinhin als Kthik un Moral bezeichnet wırd Strafrechtspflege heißt nıcht
das Richtschwert (Gottes auf Erden führen 6615 uch 1er sind die elt-
anschaulichen Voraussetzungen überaus deutlich „Schuld- un Sühnevor-
stellungen sind der Nährboden Pharisäertums das menschlich
ertireulich ist und dem Täter die Wiedereingliederung den sozialen Orga-
11ısSsm schwer macht .. 16 Darum ordert Bauer CIM T’e1N€ESs „Vlaßnahmen-
echt‘‘ Der Kıchter urteilt nıcht über die Schuld des Läters, ıst über-
haupt nicht eigentlich Richter, sondern „Sozial-Arzt, der Ce1INe sozlale Kr-
krankung betrachten hat“® 1{

BK x  E (Prof. Dr Metzger).
1: (Prof. Dr Lange).39 1, Erster Abschniitt

Entwurf des Strafgesetzbuches (StGB), 1960, S 60 (1)
1960

Basel 1957
eb 246
eb (3; Ablehnung der W ıllensfreiheit 20f.; Ablehnung metaphysısch begrün-deten Schuldbegriffs 249
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ch Ur wenı Strafre heoretiker einen x{ir IWennglei
ZUrr EeNNINL neh InNuUussen daßpunkteinnehmen, wird man doch

Schuldstrafrecht, olIt glücklich begründet, mancherlei Kritik ausß  X  B  S  M gesetzt ist
Im folgenden soll der Sinn der Strafe ı allgemeinen un: derStrafizweck

des Staates ] besonderen ı Horizont der christLich-abendländischen Tra-
dition erhellt werden. Zuvor SCc1 CLl Wort der Kirche genannt: „Das Straf-
recht ist SCINCLIL NNerenN atur ach e1iNe Reaktion der Rechtsordnung
den Delinquenten; SEeTIZ die Isaachliche Verknüpfung zwischen dieser und

VOTraus. ber diese Kausalverknüpfung muß durch den schuldigen
Delinquenten hergestellt sein.°° 18 Damıiıt ist klar der Vergeltungssinn der
Strafe ausgesprochen. „Der Kern der Schuld besteht ı der freien Oppo- _
sıtıon das alg verpflichtend anerkannte Gesetz, besteht ı der bewuß- -
ten un gewollten Durchbrechung und Vergewaltigung der gerechten Ord-
Nun$s Soweıt InNnan kann, soll IiNnall der verletzten Ordnung Genugtuung
eiısten. {)as iıst eiINe Grundforderung der ‚Gerechtigkeit‘ diese fordert,
daß der Verantwortliche durch die Strafe WangsSwWEeISE der Ordnung unter-
worfen wird. Der Vollzug cdieser Worderung‘bestätigt die absolute ber-
legenheit des Guten ber das Böse; durch S16 übt die absolute Souveränität
des Rechts ihre Macht Au  en über die Ungerechtigkeit.””619

SCHULD UN  ® STRAFE
Z

Sowohl ı SCILLHCIL alltäglichen Selbstverständnis wWw16 zwischen-
menschlichen Verhalten anerkennt der Mensch unreflex, dafß sıtt-
liches, zwischen Gut un 0oSe  AA unterscheidendes und entscheidendes
VWesen ist. Die abendländische Lehre VO. Menschen hat das ıimMmmMer gewußt.
Der Mensch, der sich selbst verwirklichen hat, weiß sich verantwortlich
für bestimmte SeCIHeI Taten Phänomene W1e6 Rat un Mahnung, Lob und
'Tadel auft den gleichen Sachverhalt, nämlich aut die Selbstmäch-
tigkeit des Menschen und damit aut Selbstverantwortung. Darum qant-
wortet Thomas Vo  - Aquin auf denEinwand, der Mensch habe keinen freien -
VWiıllen, annn , WAaIch Ratschläge, Krmahnungen, Vorschriften, Verbote,
lohnungen un: Strafen vergeblich®* %0, Untersucht InNnan einmal dieses
reilexe Wissen des Menschen CISENEC Freihelt, dann ergibt sich  5

VB  M  } Jeder Mensch tindet sıch ı konkreten Situation VOT, aus der allein
handeln ann. Innerhalb dieses, 'Tat vorgegebenen Raumes sichtet

A  M bestimmte Möglichkeiten, dieıhn untfier dieser der Rücksicht, SaSech
SC1NCS Genußlwillens, bewegen, aber nıicht S dafß dem in anzıehen-

den Gut eintfachhın vertällt. Er ertährt sich ı Wollen nıcht einfach
18 Pius ATII., Ansprache die Teilnehmer des Internationalen Kongres-

s C für trafrecht (1953), Sozıale Summe Pius IL: z-Groner, Aufbau und
Entfaltung des gesellschaftlichen,Lebens, Freiburg/Schweiz, L, 464

eb 1, 4(9; 4695
20 S_ "Ih 1q83al.



miıt CDC rte Genußdingen.Es greift weıter.Uus und CS

leib gew1sserAbstandZ konkreten Gegenstand, der gewollt wird.
In diesem Abstand annn sich entscheiden, annn den begehrten Wert
ergreifenoder auch nicht, diesen oder anderen Wert verwirklichen.
Der Mensch versteht S1IC.  h Aktvollzug als (teilweisen) Grund 'Tat
Er ist dieser gewiß reaktiv, antwortend auf VWerte, die 1l1er un jetz
für ihn Motive sıind aber doch S dafß bestimmten Fällen diese
Reaktion beherrscht, darüber frei verfügt un unmittelbar diese Selbst-
verfügung weilß. Gewilßs,er rad dieser Freiheit ıst für den Menschen unfier
denBedingungen SC1IHECS irdischen Lebens nıcht eindeutig Zl bestimmen, SC

tatsächliches e1b-Geist-Verhältnis, die konkrete Einheit VOoORN Geist un Na-
fur SCIHNEr geschichtlich un bestimmten Kxıstenz hindern iın daran.
5eıine Einsicht den Wert des vorgestellten Gutes, bzw. den Unwert des
ihm entgegentretenden Übeis 1st mehr oder WENISCK gemindert un SC111

Wille geschwächt. Kr ist nıicht ı LPeLliNeINn Wissen un reiner Freiheit be1i sich
selbst. Der ı der Selbstverwirklichung AaUsSs S1C  h herausgehende Mensch VCI-

liert sıch irgendwie die Welt un kehrt nıcht Sahz sich selbst zurück
1st sıch nıcht selbst Sanz erhellt un weilß nicht den rad

SCIHEL Selbstverfügung; aber weiß er Normal{fall SAaNlZ sicher, da{fß
CLr jer un jJetz nicht total VO  n} naturhaften Mächten bestimmt worden ıst

Sittlich dagegen ist der Mensch nıcht fre  1 Beliebigem sondern C116

vorgegebene und aufgegebene Ordnung gebunden. Das Prinzip dieser Ord-
nNung ist CISCHC VO  an ott geschaffene und auf ott hın ausgerichtete
Natur Das Sittlich ute Ist das dem menschlichen eın Gemäße. Das Sıitt-
lich oSsSe  . widerstreitet dem Seinssinn SCINETr Natur Darum sagtı Thomas VOoO  -

Aquin: „Gut heißt das Verhalten (habitus), das auf der Natur des
Handelnden entsprechendenAkt ausrichtet. Schlecht aber wird das Verhal-
ten genannt, das auf der Natur nicht entsprechenden Akt ausrichtet.
So entsprechen die Tugendakte der menschlichen Natur, weil S16 vernunftt-
gemäfß sind: dıe Akte des Lasters aber widerstreiten der menschlichen Na-
tur. weil S16 vernunftwidrig sind. .6 921 Unter Natur wird jer das Wesen des
Menschen verstanden, das den Menschen als Menschen ı un überall
Charakterisierende., i dem übergeschichtliche Normen fundiert SC können
und sind Die grundlegenden Prinzipien des menschlichen Sıttengesetzes
sınd darum unveränderlich WIC "Thomas ausdrücklich lehrt22

Dieser rundsatz WITLr  d nıcht ers se1it heute, aber heute mehr enn
JC ‚ bestritten. Er scheint durch dieGeschichtlichkeit des Menschen, die
VOr allem seıit Hegel ı Bewußtsein getrete ist, radikal ı Frage gestellt
sein. ber auch VOo  en| evangelischen Theologen wird das Überzeitlich-Norma-
tive der sıttlichen Ordnung aus philosophischen un aus theologischen Grün-
en ı Frage gestellt. So schreibt Tı Dr chweitzer: „Seien WIL doch Iroh,
daß WITJ erstaunlichen Anspruch gerade nıcht verteidigen USSCH, der Srn

‘L S.Th:1.2q94:33.
22 5.16.1/2.q94 a5.
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dort (in der katholischen Ethik und Moraltheologiei erhoben wird den
Anspruch, der VWelt ‚absolute Normen!‘ vorhalten /AÄ müssen! Könnte es nicht
se1nN, da{fß ott die Relativıtät üUNserer Erkenntnis und damit auch die KHela-
ıyıtät der faktisch geltenden Normen In viel höherem Mal ertragen.be-
reıt ist, als WIT uUnXns das uUuNserer gesetzlichen eise vorzustellen vermögen $
Das braucht och Jange nıcht einem uüferlosen Relativismus tführen.‘* 23
Ks ıst keine Frage, da{fß die aus der Vielschichtigkeit des menschlichen Seins
un Bewußfstseins SOWI1Ee AaUus der Situation un Geschichtlichkeit S1C  h
gebende Standortbedingtheit der Erkenntnis der sıttlichen Normen uns eın
ernstes Problem aufgıbt. Man annn nicht einfach übergehen, WIE  * es die
mittelalterliche theologische Anthropologie och weıithın getan hat ber
ma  } wird auftf seın rechtes Ma{l zurückführen issen. Eine totale ela-
tıvierung des Eithischen durch die Geschichte scheint ın sich widerspruchs-
voll se1ın, wel  || die echte Ceschichtlchkeit selber aufgebend. 1DDenn das
Phänomen der Geschichtlichkeit ist gekennzeichnet durch ein Sich-Durch-
haltendes 1m Wandel, konkret, durch Selbstidentität der Person ın der zeıt-
lichen Erstreckung. uch der Begritf der „Situation” schließt e1IN, dais iın
der jeweiligen Lage dıeser Mensch, derselbe Mensch. sich un nıicht anders
befindet. In einer transzendentalen Deduktion 24 wird 19858  — Einsichten
über das Wesen des Menschen kommen können un VO  — daher einer
essentiellen eKthık. Der menschliche freie kt wird immer sıttlich NOL -

mleren se1ın aus einer Einheit VOIL Wesen un Kxistenz ?25. Deshalb ist Kthik
In Zschr. Vı  ° Ethik 1691, 314 Da ber das Problem einer RKRelatıvierung des

Ethischen den evangelischen Theologen schwer schaffen macht, wırd deutlich ın einem
Aufsatz VO  - Schüßler, Norm und Sıtuatıon ın der theologischen Kthık, in dem

heißt ‚„Die Schwierigkeiten, die hier zutlage tretien, zeigen, daß das in dem Verhältnis
VOo  — Norm und Sıtuation liegende Problem UU.  — durch ıne weiıtere Klärung des Verhält-
N1ısSses VOo  — Allgemeinem un: Besonderem INnı Horizont der ‚Erfahrung der Geschichte” einer
Lösung wıird nähergebracht werden können‘‘®, IN : Zschr: eVang. Ethik 1961, 170

Die transzendentale Methode, in der scholastıschen Philosophıe Zuerst Vvon J Mare-
chal In seiner Auseinandersetzung nıt ant ausdrücklich entwickelt, meınt eın bestimm-
tes Verfahren, grundlegende Erkenntnisse kritisch sichern. Sıe hbesteht darın, TE der
Erkennende sıch nıcht zunächst dem ‚„„Gegenstand‘‘ der Erkenntnis zuwendet, sondern dem
erkennenden Akt selbst un dem, W as in seinem Vollzug notwendig mitgegeben ıst. Die
Person, die als erkennende immer ungegenständlıich issend beı sıch selbst ist, sich selbst
erhellt. ıst grundsätzlıch das Zuerst 1in seinem An-siıch-Sein erkannte Seienude un weiß
VOo  —_ daher ursprünglich das Sein un seine Grundbestimmungen. Dieses W ıissen hält
sıch 1m Vollzug der Erkenntnis immer durch un wird iımplizit uch dann noch bejaht,
wWenNnn explizıt oder, besser, eın verbal In Frage gestellt der SORar geleugnet wıird In
dieser Methode lassen sıch mıt transzendentaler Notwendigkeit wesentliche Aspekte des-
SCH, w as der Mensch ıst, gewinnen. Damıt ber ist das Fundament einer überperspektiv1-
schen, allgemeinen und notwendigen Ontologıe un Eithik erkenntniskritisch gesichert.
Man kann z. B eıne naturrechtliche Argumentatıon I1U.  I 5 Q ın einer ‚reflexio CON-

comıtans”, einsichtig machen und relatıyıerende historische Schwierigkeiten überwiınden.
Thomas sagl, der intellektuelle Akt erreiche dıe Wahrheit, sofern urteıle, W as ıst Daißs

ber be1ı der Sache selbst erkennend sel,; werde erkannt durch iıne Reflexion auf den
Brkenntnisakt (quod intellectus reflectitur up aCcCIiu suum), darin die Natur des -
kennenden Prinzıps erkannt werde. Er beschließt dann die sehr. subtilen Überlegungen:
‚„unde secundum hoc cognoscit verıtatem intellectus quod P >] 1psum refleetitur®®
(De VeTr 11 9) Das ber ist N:  u die Methode der transzendentalen Deduktıon.

Zum Ganzen vergleiche: Brunner, Geschichtlichkeit, Bern und München 1961,
hbesonders die Kapıtel: ‚„„Die Verabsolutierung der Geschichtlichkeit®® un: „Geschichtlich-
keıt un: W ahrheit*®.



Sınn und Zweck der Strafe ı der Gesellschaft

unabdingbar Seinsethik, nıcht blofß „Gesinnungsethik®‘. Sie schaut zunächst
In auf den Logos der Sache selbst, dem dıe Ordnung des Sollens gründet.
Diese ist annn allerdings ı rechter Gesinnung, 1 freien Willen ZU Guten,

verwirklichen Das eın des Menschen das ethisch aufgegeben 1st voll-
zieht sich gewiß der einmalıg freien Tat würde darın aber S1C.  h selbst ZOCI =-

sioren, un auch insotern es sich einzelnen Lalıgt wenn sCec1M

NNeIecsSs „Gesetz gestalthafte Struktur, vielleicht ‚„bester (Gesin-
nıcht beachtete Diesen „Objektivismus mıi1t aller Deutlichkeit

die relativierenden TLendenzen der Zeit herauszustellen, 1sSt C111 Gebot der
Stunde

Die menschliche Natur IsT e1Ne seinshafte Einheit die sich e11® Vielheit
VOo  - Momenten enthält Sie ist S1C  h strukturiert. In der sündiıgen 'Lat wird
DU  —; das EC11Cc un Wesen des Menschen berührt und versehrt WE

gleich IC verschiedener Weise un IC verschiedener Intensität bezüglich
der verschiedenen Seinsmomente SC11NES pluralen Wesens Somit gibt 6S )i-
LDNENS1IONEN der menschlichen Schuld Sie hat theologischen
Aspekt enn die sündige 'Tat wiıiderstreitet der menschlichen Natur, insofern
diese auft ott hın ausgerichtet Ist Sie hat ebenso anthropologischen
Aspekt un! jer wıeder differenzierter VWeise So ist S1€C geschichtlich und
übergeschichtlich zugleich geschichtlich weil der Geschichte sich CI -

eignend übergeschichtlich we1  1 oder den Menschen, der sich SC1INEIN

Aun anl endgültige Gestalt hın selbst verwirklicht, endgültig prägend.
Die sündıge 'Tat ist endlich ı individuell un sozıial deshalb, weil der
Mensch VO  n} Wesen Individuum 1 Gesellung ist. Somit berührt jedemensch-
Lliche Sünde den gesellschaftlichen Bereich un mindert ın

ach Ihomas VO  — Aquin lebt der Mensch ı dreifachen Ordnung, 10

der sSCINer individuellen Natur der des sozlalen Bereichs und der der
umgreifenden Herrschaft (GGottes Von daher argumentiert „Jede dieser
Ordnungen WITL  d durch die Sünde verkehrt wer nämlich sündıgt handelt
sowohl die Vernunft als auch das menschliche und das göttliche
Gesetz .. 26 Der seinswlıdrige Zustand die seinswidrige Unordnung, die e1Ne

Konsequenz der Sünde Ist wird VO. Sünder oder als Leid erfahren, e1in

Leid das sıch wiederum verschieden darsteilt gemäls der Struktur des viel-
schichtigen Menschen Ks ist mehr oder WEN1ISCL ausdrücklich anwesend
den verschiedenen Schichten des menschlichen e1Nns Im Kern der Person
äußert es sich qlg „Gewissensbils‘® Das Phänomen der leidvollen Reaktıon
des CISCNCNH Wesens auf die Sünde ann aber verdrängt un: verdeckt durch

Genuß Tı überlagert werden, abgesehen davon, da{fß ihre Deutung
olt schwierig ist. Kıs gibt ]ja auch eingebildete „Gewissensbisse””. Dieses Leid
ist Sirengen un: ursprünglichen Sinn Strafe. Thomas sagt „Da aber die
Sünde CII Akt wıder die Ordnung ist, hiegt auf der Hand, daß, wer

sündigt, z Ordnung handelt. Und arum ıst die WFolge, dafß

‘6 5.Th.1.2q57% a 1
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stVOo  — der Ordnung selbst bedr  u«c.  kt 165e Bedrückung(depressio)
Strafe.‘ 27 Diese ist also wesensgemäß nicht eLWAaSs willkürlich Auferlegtes,
etIiwas VOoOoON außen, von jenselts der gestörorten  A Ordnung her Zustoßendes, S16

ıst Reflex der Schuld selbst ein iNNeres Moment der Sünde Es gibt
ontologischen Zusammenhang von Schuld und Strafe. Der Vergeltungssinn
1st der Strafe ımmanent Das TE  rie Sein, das Unordnung gebrachte

A Seinsgefüge wehrt sıch selbst die Negation (der Sünde) wird wieder negiertE N un! 7 War S daflß die rechte Ordnung sich wiederherstellen ı11 Die Konse-
der Sünde ıst die ‚„ PAaSS1O das Le1d, der versehrten Seinsordnung.

Diese Seiz CcC1Nn „Contrapassum”® CIMn Gegenleid, das die Strafe ist. Die ‚,„PaS-
S10° der Sünde un: das ‚„Contrapassum ” der Strafe entsprechen S1C.  h —

ander
Wiedervergeltung ist aber nicht der CINZISC 1NNn der Strafe. Sie mul och

unter anderen Rüeksicht betrachtet werden. „Denn durch die Strafe
wird die Von der Gerechtigkeit verlangte Gleichheit wiederhergestellt, sofern _
$ der durch die Sünde A sehr dem CISCHNEN Willen gefolgt ist, eLWAaSsS
erleidet, w as sSCciIiNeEN Wıllen ist Sodann ann die Strafe angesehen
werden, sofern SiIC CL Heilmittel ist, das nıicht DUr 611 begangene Sünde
gutmacht, sondern auch VOL künftigem Fehltritt bewahrt und Z Guten
anspornt... 99 In zweitachen Sinn ist die Strafe „Heilmittel®®. Sie ist
einmal als Motiv für die Besserung des Sünders, der durch das eid der
Strafe veranlaßt werden soll un oft auch veranla{st wird, die sündiıge Tat
zurückzunehmen un den seinswıdriıgen Angrifif einzustellen. Das DC-
schieht durch die Reue, die dem Menschen, solange der Geschichte ist,

möglich bleibt5S0 Durch die radikale Neuentscheidung des Sünders
Hinblick auf die gesollte Ordnung wird die Schuldverhaftung (reatus

culpae) aufgehoben, der Stachel der Sünde verschwindet. Nicht ohne welte-
res wird die dündenfolge aufgehoben, die Strafverhaftung reatus poenae).
Das Leid der Strafe ist „auszuleiden”‘. In diesem Ausleiden WIT  d die gestörte.
Ordnung wieder erneuerTt, un: Z W ar entsprechend den Seinsstufen, die durch
1e Sünde ı Mitleidenschaft SCZO5CH worden sind. Auch ı diesem zweiıten
InNnn ist die Strafe „Heilmittel”‘, eLiNe wirkliche Medizin,wenngleich ine

bittere. Diese Medizin annn S1C.  h auf den einzelnen, aber auch auf die Ge-
meinschaft beziehen. Wir werden später sehen, daißs der Abschreckungssinn
der Strafe ı der Gesellschaft un für S1C einbezogen werden ann ı ihre
heilende Funktion.

Entscheidend ist 1U dieses: Die beiıden Sinnaspekte der Strafe, VWieder-
vergeltung un Heilung, SiN.  d nicht willkürlich miteinander verbunden. 1e€

j sS1N.  d /AN omente derselben Sache. Man annn SIC nıcht irennen, hne daß
die Strafe ihr CISCHECS Wesen verliert un:! autfhör{ Strafe ZU SCHIL, kın Straf-L3
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‘ Strafrecht wenn der Vergeltungssinn derStrafe :A US-

schlossen wird. Das 1ıst durchaus richtig von den Juristen der „Großen
Strafrechtskommission“ gesehen worden. Eın „Mafinahmenrecht“ VOCI' -

kennt den ontologischen Zusammenhang: VOoO  an| Schuld und Strafe.
Noch e1in Wort über denSiühnesinn der Strafe. Wiedervergeltung und
hne sind nıcht einfach identisch Die Vergeltungsstrafe 1st ANUur annn Sühne,
weNnn der Schuldige die Strafe personal aNNıMmMT un: SIC /Ar gewoliten Aus-
druck se1Nes reuevollen illens macht ZUrr Sichtbarkeit sSsE1INer persönlichen
Unterwerfung unter 1e€ gesetzten Ordnungen un wenngleich nicht
ausdrücklich sCciINer Anerkennung der Hoheit Gottes, dessen Ordnungswille
hinter allen irdischen Ordnungen steht. uch den Diskussionen der „Gro-
Ben Strafrechtskommission®® wurde dieses subjektive Element Kreignis
der Sühne deutlich. Bundesrichter Dr. Baldus betonte ausdrücklich: „Der
Sühnegedanke ıst durchaus ein individualethisches Prinzip. Er annn nicht

e 31mıit staatlıchen Mitteln ZWAaNSSWCISC durchgesetzt werden.

SCHULD UN  b STRAFE BEREICH DES GESELLSCHAFTLICHEN LEBENS

Im Zzweıten Schritt uULlsSerer Untersuchung soll das Phänomen VOo  — Schuld
un Strafe ach se1inNner sozlalen, gesellschaftlichen Seite och näher unfier-
sucht werden. Die Sünde als seinswidrige YTat verletzt, WIC WITr bereıts sahen,
den Menschen auch SCIHNEr sozialen Bezogenheit un darin den sozialen
Raum, dem schon lebt. Um die Art dieser Verletzung
a begreifen, muß zunächst ach der grundlegenden Ordnung dieses Raums
gefragt werden. I)as menschliche Miteinandersein ordnet sich wesentlich ı
Zzweifacher VWeise der Ordnung des Rechts nd  1 der Ordnung der Liebe
Was heißt KRechtsordnung ? Um diese ihrer eigentümlichen Gestalt
den Blick N  z bekommen, INUSSeN WIT VOoO Menschen, der dieser Ordnung
steht und stehen hat,ausgehen. Der Mensch ist Person, C1iN selbst-
seiend einzelner, der sich selbst (in bestimmten Grenzen) weilß un
über S1IC.  h selber (in bestimmten Grenzen) ı Freiheit verfügt. Diesem Men-
schen ist N aufgegeben, sich selbst zZUu verwirklichen, hineinzuwachsen ı die
Reife und Endgültigkeit Gestalt. Die Selbstverwirklichung geschieht
DUr der Transzendenz, 1 Ausgreifen auf die VWelt nd  ] Mıit-eın mıt
anderen (zuletzt auf Gott), un ur dann, wenn iıhm seiNeTr geschicht-
Lichen Daseinsverwirklichung das ihm Zustehende gesichert ıst. Dieses Zu-
stehende iıst mehr als bloße Kxistenzsicherung. Denn DUr ber-
schritt ber dieses Minimum, konkret ı Kulturschaffen, verwirklicht der
Mensch das eigentlich menschliche Leben?? Das dem Menschen als Person
Zustehende ist das KRecht, das „1ustum’””. Kıs steht ihm wesentlich Z weil

C1MN Mensch ist, un annn ihm als konkretes Rechtsgut darum zustehen,
E: S0308
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weil dieser Mensch dieser geschichtlichen Situation ist55, Recht 1 sub-
jektiven INn ıst der Anspruch der Person auf das ihr Zustehende. Diesem
Anspruch hat jeder Mensch ı der Haltung der Gerechtigkeit antworten.;:

Gerechtigkeit ıst JeENE „Haltung, gemäls der C1Il jeder mıiıt festem und bestän-
digem VWiıllen jedem das Seine zuerkennt‘* 34 Aus der Zuordnung der ech
der einzelnen bzw. der einzelnen Gruppen, entsteht ann die Rechtsord-
NUuNgS 1111 objektiven 1InNnn Sie ıst C1NEe durch (Gesetz bestimmte, konkreti-
sıerte und garantıerte Ordnung der dem einzelnen zustehenden Rechte und
zukommenden Pflichten un eben damıiıt Ordnung der Gesellschaft

Die Ordnung der Liebe hat EeINe andere Gestalt ihr schenkt der Mensch
S1IC.  h und das ihm rechtens Zustehende dem andern Solche Hingabe annn
dieser nicht eigentlich beanspruchen Sie geschieht „ grals un ıst
„Gnade‘®°. der Bewegung solchen chenkens verliert sich der Mensch
nıcht gewınnt sıch vielmehr selbst un vollendet sich als Person Nur der
Sganz selbstlos Gewordene der VOIl S1C  h selbst Absehende, Nnımm sich selbst
SaANZ Besitz Die Sünde des Menschen versehrt das gesellschaftliche Leben

beiden Ordnungen Die Sünden wıder die Liebe können ZWar auch den
öffentlich gesellschaftlichen Raum verletzen, doch ann iıhre Wiedergut-
machung zunächst dem Wesen der Liebe entsprechend nıicht W U I1l-

SCH werden
Wenn WILr also das Phänomen von Schuld und Strafe Bereich des

gesellschaftlichen Lebens untersuchen wollen, IMnNEeE1INeEeEN WILr ler die (zesell-
schaft insofern S16 rechtlich verfalst ıST VWır haben deshalb och einmal
SCHAUCK. ach dem eın un der Seinsart der Rechtsordnung iragen Nur

können WILr die Verletzung dieses Bereichs durch die Sünde,
ier unterscheidend durch das Verbrechen, SECNAUCT verstehen und die
Strafe, die dem Verbrechen entspricht, deutlicher interpretieren.

“ Zunächst iıst die Rechtsordnung keın ı sıch selbst stehendes Gebilde Sie
1st nicht hypostasieren Sie 1sT auch nıcht Hegelschen iInn Cin Moment
des absoluten Geistes der der Geschichte siıch selbst kommt Sie ist

gewiß eC1INeC Gestalt des objektiven Geistes Dieser ısTt E1N: zwischenmensch-
liche Wirklichkeit C111 Medium der Gemeinsamkeıt menschlicher Gruppen,
diese durchwaltend spezifisch prägend iıhren Stil allen Lebensbereichen
mitbestimmend Getragen wırd dieser Geist zunächst von Personen, die, w 1

gesagt VO  — ihm ihrer Kıgenart geformt sınd ann VOoO  b Objektivationen
des Geistes sinnenfälligen Verleiblichungen, WIeC Sprache, Kunstwerke, tech-
nısche Instrumente USW. uch rechtliche Institutionen denen sich die
konkrete KRechtsordnung ausdrückt un greiibar wird gehören azu

Was geschieht NU.  > ontologisch wenll dıe Rechtsordnung, Gesetzen aAaUuS$s-

gedrückt ®® durch C111 Verbrechen verletzt ırd%? Zunächst Alles, Was

33 57 a11l1ad 1
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Sınn und Zweck der Strafe - der Gesellschaft

vo  > derSünde ı allgemeinen sagtien, gilt natürlich auch VOo Verbrechen.
Es ıst nıcht 1Ur 6ec1MN Verstofß die hechtsord-nhng‚ sondern ıst auch ı
siıch unsıttlich. Denn Rechtsordnung ıst auch sittliche Ordnung, W
gleich niıcht alle sıttliche Ordnung rechtlich verfaßt SC1IIH ann nd verfaßt
1sST Das Verbrechen hat demnach wesentlich auch EeiINe theologische delte,

die unsıttliche Tat als solche Bestreitung der Herrschaft Got-
tes ıST Ks hat natürlich auch ec1HNe individuell-anthropologische Seite, un
ZWar mıl allen Folgen aber das gehört nıicht UNsSereInN Thema Hs geht
1ler alleiın das sozıale Moment das das erbrechen als solches charakte-
rıisıert

Durch das Verbrechen wird die soziale Ordnung als solche gestoört Der
vorgegebene Lebensraum, N dem jeder einzelne handelt un 1Ur handeln
cann wird gemindert das sozlale Klima WIL  d verschlechtert die Ordnung
des jeden Zustehenden grundsätzlich Frage gestellt er objektive
Geist dieser Gesellschaft verändert sich negatıver Weise, wWwWeENN auch dem
einzelnen, zumal dem Verbrecher, 1er un da Vorteile zuwachsen können,
Treihlich auftf Kosten anderer un darin zuletzt auf Kosten SCLHNEL selbst.
Denn LUr KRechtsordnung verma$s der Mensch, jeder Mensch wirk-
lich Mensch ZU SC Die notwendige Wolge des Verbrechens mıiıt diesem g-
geben, Ist a1sSO C1M „Leid 9 ‚„Leıd das mıiıt der Strafe iıdentisch 1ST
och gilt hier SCHAUCL unterscheiden Die Daseinsminderung, dıie der
einzelne Unschuldige der Gesellschaft durch das Verbrechen erfährt Nı
nicht Strafe stirengen INn Denn E1INe solche SEeTIZ persönliche Schuld
voraus $“ 1€ hier, wWenn 11a VO erbrecher selbst absieht enttfällt Die
leidvolle Daseinsminderung i1st 1U analogen INn Strafe, IST ‚„poenali-
tas > WI1Ie die Theologen Immerhin annn dieses „Strafähnliche”‘ die
schmerzlichsten Folgen für alle (Glieder der Gesellschaft haben Wır alle
Vissecnh heute Deutlichkeit die Folgen der erbrechen einzelner
eiwa Tür das gesellschaftliche (Ganze des deutschen Volkes, Wolgen, die nıcht
eigentlich Kollektivstrafe genannt werden können, sondern ı ‚,POCHA-
litas‘“ bestehen, VoO  — der eben dıe ede WAar.

Wie reaglert u der verletzte Dozlalkörper auf Verletzung durch
das Verbrechen? Kr sucht zunächst den Grund der Vei Jetzung beseitigen.
Dieser aber liegt verbrecherischen { äter Der Verbrecher mu ß SCZW UN-
SCH werden, sıch der Rechtsordnung beugen, ihre Verbindlichkeit un
Hoheit anzuerkennen Stratfe ist dieses Zwangsmittel un zugleich Aus-
druck der überlegenen Hoheit des Rechts Diesen Zwang, der auch
die sichtbare Dimension des Menschen berührt und berühren mu{ weıl I11ULT

ber diese der Mensch qals Einheit von (seist und eib VO  a aulßen CZWUNSCH
werden kann, erfährt der Verbrecher als e1ıd 1er als Strafe Die Rechts-
gemeinschaft reagıert notwendigerweıse autf ihre Verletzung durch das
Verbr echen, notwendigerwelse, W SiIC un weiıl S16 sS1C  h 111 ihrer Eixistenz
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behaupten 111 Sie vergilt «das Verbrechen dur die auferle te 5 Auec
117 Bereich der Gesellschaft istStrafe i auch Vergeltungsstrafe.Sie iSt
6S aber nicht allein. Sie ist auch Heilung. Einmal ann S16 Heilung für den
Verbrecher SC1I1L. Dieser Gesichtspunkt ıst sechon uNnseren allgemeinen
Überlegungen ber Schuld un Strafe behandelt worden. Sie ist aber auch
Heilung 1e€ Gesellschaft enn die Ursache ihres Unheils, der verbreche-
rische Angriff des Täters, wird unterbunden un mögliche erbrecher WCL-

den abgeschreckt. Das (Ganze VeErMmMaßs größerer uhe un:! Sicherheit
leben und sSomı.1 das Allgemeinwohl verwirklichen. Den leidvollen est

Verwundungen, die dem Sozialkörper beigebracht worden sınd, gilt
„auszuleiden‘‘

Noch e1in letztes Problem ImMussen  —_- WILr berühren. In welcher onkreten
VW eise wehrt siıch C1INe rechtlich organısierte Gesellschaft das Ver-
brechen ? Wie kommt die Strafe zustande Sie wehrt sich gemäfß ihrer Seins-
art, Die menschliche Gesellschaft ISt CIMNEC Einheit VO  — Personen, die S1C.  h auf
das Allgemeinwohl hinbeziehen un S1iC.  h selbst verwirklichen. Einesolche
funktioniert nıcht WIC eiNne biologische Ganzheit oder WIC eın mechanisch-
materielles Gebilde. [D  1ne Persongemeinschaft verwirklicht ihren „ Willen®®

Aa
durch eiINe Autorität die VOoON physischen Personen gebiidet wird
DDa  S guit selbstverständlich auch VO  > der Strafjustiz. Damit aber eröffnet sich
der dritte Schritt uUNseTrer Untersuchung Der Staat un die Strafgewalt.

DDER STAAT UN  > DIE STRAFGEWALT

Damit 6c11NC Au Personen, aus freien, selbstmächtigen, auf ein cr
eINSamnes Ziel hın sıch ausrichtenden einzelnen aufgebaute Gesellschaft
als solche bestehen und unktionieren annn bedart für S1IC rin-
Z1E5 der Kinung. In der staatlichen Ordnung 1sSt die Gesellschaft höchster
VWeise geeint. Der Staat ist die oberste gesellschaftliche Ordnungsmacht.

S Seine Aufgabe ıst C5S, die einzelnen un die gesellschaftlichen Gruppen auf
das (Ganze hın beziehen. Dem Staat, konkret ı Organ, das WIL Re-

s  B  E  O  S SICEFUNS NCHNNCH, obliegt die dauernde Verwirklichung des Allgemeinwohls.
Dieser Verwirklichung dient WIr haben das schon festgestellt die Rechts-M ordnung, un ZWaar der (Gestalt der „legalen” Gerechtigkeit. Sie 1st ach
Thomas VOo  - Aquin „Ihrem Wesen ach C11Ne6 besondere Tugend, sofern S16

das Gemeinwohl ihrem eigentlichen Gegenstand hat Und iıst SIC

Kegierenden hauptsächlich un: gleichsam baumeisterlich (architectonice);
el Kegierten 1 zweıter Linie und gleichsam dienend®* 33 Zur Ordnungs-

auigabe des Staates gehört auch die Straigewalt Damit soll nicht gesagt
da{fßs dort erst Strafgewalt möglıch ist S1C.  h C111 Gesellschaft at-

verfafßt hat Wenn und wel  I das Recht des einzelnen und der Sozietäten
der Gesellschaft Tie die Familien, vorstaatlich ist annn auch C1MN
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besich:« aß Normalfall der staatlichen Hoheit zukommt, den Ver-
Abestrafen. Denn das Allgemeinwohl mMu auch den wıder-

strebenden Wiıllen einzelner durchgesetzt werden. Somit hat der Staat etwas
mıt dem Verbrechen unen Verbrechern iun In der richterlichen Funk-
101 äaußert S1C.  h die Hoheit des Staates. Nicht der Richter als Privatmann
richtet, sondern als KRepräsentant hoheitlicher Gewalt}
Der Richter ist auf das Verbrechen jedoch Aur insofern bezogen, als der
Staat das Allgemeinwohl hüten hat 40 Das ist für Ee1INe geordnete Straf-
JuStLZ sechr bedeutsam. Kıs kommt nicht aunl die volle Wiedervergeltung
des Verbrechens a auch nıcht insofern dadurch die verletzte Rechtsord-
NUNS wiederhergestellt WITr  d. Die Strafjustiz hat bei ihrer RKechtsprechung
allein die Verwirklichung des allgemeinen Wohls bemüht SC1I1.: Darum
sagtmıt Recht Cathrein: 99  16 Staatsgewalt hat eın Recht, die Sünde,
insofern SIC Auflehnung ott ist, bestrafen, un auch eın Recht,
diedurch die Sünde verletzte Ordnung des einzelnen Menschen, insofern
61116 Privatperson 1st wiederherzustellen S16 hat dieses Recht NUur bezug
auf die gesellschaftlicheOrdnung. Nur deshalb und NUur weıt dart S16 1€
menschlichen Vergehen ahnden, als 165 für das geordnete gesellschaftliche
Leben erforderlich ist Die Notwendigkeit für das Ööffentliche Wohl ist also
der Grund die Norm un das Mal des staatlichen Strafirechts.‘‘ 41 Es gilt
demnach Strafrecht nıcht einfach das ‚1U5S talionis v die adäquate Wie-
dervergeltung Man bedenke ler eiwa die Folgerung tür C116 Todesstrafe.

aSie annn bestimmten geschichtlichen Situation für die Erhaltung
des Gemeinwohls erforderlich SC1IL. Die christliche Iradition hat 1IMmMer das
grundsätzliche Recht des Staates, die Todesstrafe verhängen, verteidigt.
In Ner anderen Situation kann S16 aber nıicht DUr inopportun, sondern
garobjektiv unerlaubt SEeIN wenn „„das öffentliche Wohl kal der
Grund die Norm un das Mal des staatlichen Strafrechts (ist)“ Von jer-
her wird auch deutlich da{fß die Strafe sich nıchts mıiıt Rache AH iun hat
Diese ist subjektive Reaktion auf C1MNn VOoO  ! aqaußen zugel gies z  el ohne dafß
der eiwaıge sıttliche Schuldcharakter des „UÜbeltäters eiNe Rolle spielt un
natürlich och WEN1LSCI das allgemeine Wohl des gesellschaftlichen (Sanzen.
In der Rache wird alleın die Befriedigung des Rächers angestrebt. Damiit soll
natürlich nicht geleugnet werden, da tatsächlich Motive der Rache ı dıe
konkrete Strafe nd  1 Strafvollzug einfließen können.
Vom dargelegten RKechtsgrund Tüfür die Strafgewalt des Staates her wird

auch deutlich, da{fß die Stiraftfe un Verständnis nıchts mıt
„magischen“” Weltbild TIun hat Darınwäaäre Schuld C111 unterpersönliche
Abirrung VOoO rechten Verhalten unterpersönlichen (Ganzen CH-
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über, 'Wäre Minderung ‚ciér Lebe_nsmachi dieées G3nzéfi‚ die sozusagen NUur

wiederhergestellt werden könnte durch das „Blut“ des Tätei‘s,— durch eC1N€e
Wiedervergeltung, dıe ıIn den Kategorien des Biologischen un nicht des
Personalen denkt Das alles aber ist unvereinbar mıt der grundsätzlichen
Ordnung des staatlichen Strafrechts, die WITr veritireten. Aus alledem wiırd
klar, daß der innere 1Inn der Strafe (finis OperI1S) un: der Strafizweck des
Staates (finis operantıs) nıcht einfach identisch SIN  d, Der Staat straft und
nımmt damıt die Strafe In seinen Dienst, 1n seine Ordnung, die Verwirk-
lichung des Gemeinwohls.

Was heißt das genauer ? Die beide Sinnaspekte der Strafe, Wiederver-
geitung (poena vindicatıva) un Besserung (poena medicinalis), S1N:  d gewifs
seinshaft miıteinander verbunden. och nıcht Starr, sondern abwandelbar.
nd ZWar deshalb, weil 1ler nıcht einen mäateriellen Mechanismus
geht, och eın biologisches Naturgesetz, sondern eine Ordnung unter
Personen. Die Überlegenheit der KRechtsordnung annn sich 1ll. gerade ann
erweisen un zeigen, wenn das Moment der Wiedervergeltung, wichtig
es auch se1in mag, stark zurücktritt. Der Staat ann se1in Begnadigungsrecht
ın Anspruch nehmen 42 Er ann Strafmaß un Strafweise je verschieden IA

DMESSEN Gerade Beispiel der Todesstrafe wird das deutlich. Wie anders
ant Strafe als Wiedervergeltung verstanden hat, möge och eın Zatat
hellen. Er meınt, bezüglich des Mordes gebe INn strenger Wiedervergel-
g DU die Täter gerichtlich vollzogene Todesstrafe. „Selbst WCNN sich
die bürgerliche Gesellschaft mıiıt aller Glieder Einstimmung autlösete .
mü{flte der letzte 1m Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet WCI-

den, damıt jedermann das widerfahre, W as seıne Taten wert sind, und die
Blutschuld nıcht auf dem Volke hafte, das auftf diese Bestrafung nicht 5C-
drungen hat weil es als Teilnehmer al dieser öffentlichen Verletzung der
Gerechtigkeit betrachtet werden kann.‘ 43

Ist die eben genannte Überlegenheit der Rechtsordnung nicht eınNne Utopie?
Wie kann InNan das mıt den geschichtlichen. L’atsachen In Kinklang bringen?
Vollzieht sich wirklich die Sitiratfe als „Negation der Negation” 1m Sinne
Hegels mıt ımmanenter Notwendigkeit und die Absolutheit des Rechts
erweisend% uch Hegel stand VOLT dem Phänomen der Unwirksamkeit der
RKechtsordnung ın der Geschichte. Kr half sich mıt der Behauptung, dais erst
im (GGanzen das Wahre sSe1 un! da das Ganze, der absolute Geist, sıch
selhbst komme auch durch die .„List der Vernunft*‘ 44, In der Lat, die absolute
Überlegenheit der Rechtsordnung, ın der selbst och die Möglichkeit qauf
Begnadigung des Rechtsbrechers fundiert ist, wAäare eıne Utopie, wWEeENN sie
nıcht 1N der absoluten, unverfügbaren un hber alles verfügenden Person
Gottes begründet ware. In der menschlichen Rechtsordnung, wenn ımmer
S16 eine solche ıst, leuchtet Gottes Ordnung auf. Schon Augustinus lehrt:

q 67 a+*+
Metaphysik der Sıtten, 2. Teıl, 1. Abschnitt: Das Staatsrecht, Berlin 1914, 333
Hegel, Philosophiıe der Gesch%c'hte, Einleitung 1, (ed Lasson),,
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„Im zeitlichenGesetz gibt es nıchts Gerechtes,as nıiıcht die Menschen aus

dem EWISCN Gesetz hergeleitet. hätten. .. 45 ott SC1INEIN Gericht ist der
leizte Garant der irdischen Rechtsordnung. Die Rechtsordnung ıst der

ganzen christlichen "TTradition des Abendlandes metaphysisch fundiert WÜOT -

den, ı Iradition allerdings, die sich schon ı Spätmittelalter IZzu-
flösen begann. Heute sucht sich der nackte Pragmatısmus RechtsposIi-

iivisten durchzusetzen, die der Strafjustiz 6111 re1NeEs Ma{flßnahmerecht
verlangen un den Zusammenhang VO  — Schuld un Strafe entweder gzanz
leugnen oder als total unerkennbar hinstellen Der Regierungsentwurf für
die Große Strafrechtsreform steht qui anderem Standpunkt Wır können
das LUr begrüßen. Dabeı SC1 nicht geleugnet daß dem Richter auf-
gegehen SCIMN kann, des Allgemeinwohles willen „Maißnahmen VeTr-

hängen, weiıl entweder dıe Schuld wirklich nıcht vorhanden eLiwa bel
Geisteskranken) oder tatsächlich nıcht deutlich erkennbar ist Selbst-
verständlich darf auch ler NUr e1iNe strenge Rechtsordnung geltqn. Immer
aber wird der Rıchter, auch der Strafrichter, Riıchter ı eigentlichen ınn
bleiber: INUSSCH Denn 6S gibt dieser Weltzeit die Schuld dıe verbreche-
rische Schuld muß deshalb auch die Strafe geben, die gewils e1iNe

Einheıit VOIL Vergeltung un Heilung ist aber, dafß das Thomaswort
Geltung bleibt 99  16 Strafen gegenwaäarlıgen Leben SIN  d mehr heilend ° 46

Vielleicht sind S1C 65 tatsächlich nıcht aber S1C haben SC1IIHN und eben
darar hat sich 61 Strafvollzug Oorıenhıeren

Der NEeECUC Nihilismus
HUBERT BECHER S}

In den etzten Monaten las mNan der Presse C1INeC Auseinandersetzung dar-
über, ob die deutschen katholischen Bischöfe sich nach dem Dieg des Natıio-
nalsozialısmus als lirten der Gläubigen bewährt nätten oder ob S1C nıcht

unwürdiger 1 iebedienerel auft Kosten der (Gewissen ihrer Gläubigen mıt den
Machthabern Verbindung gesucht hätten. Auf diesen Angrift hın

tolgte die Veröffentlichung solchen Fülle VvVoO  —_ klärendem Materı1al, da{fß
der Fragenkomplex doch ı anderen Licht erscheint..

WennNal allerdings die rage aufwirft, ob die Christen en VOTaUuUs«.-

gehenden Ausbrüchen gottfeindlichen Geistes genügende Aufmerk-
samkeit geschenkt un genügend Gegenkräfte entwickelt hätten, dürfte die
Antwort eher NegalıV ausfallen Und doch zeıgt die Geschichte der Vergan-

De lıbero arbıtrıo 1 Ü ML 32
46 S.,Th.2.2q 108a 3ad 2


